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Einschränkung oder Entzug dieser Freiheiten

werden einem Rückschritt in der
Liberalisierung gleichgesetzt.

Demokratisierung bedeutet die Übertragung
von wirklichen Entscheidungsbefugnissen in
politischen Belangen an die einzelnen Bürger

oder deren Organisationen.

Hiezu der Deutlichkeit halber noch ein kurzer

Kommentar:

Eine blosse Forderung von Demokratisie-
rungsmassnahmen oder gar nur deren
Diskussion - selbst auf hoher Stufe geäussert -
ist noch keine solche Massnahme: Da die
Forderung auch abgelehnt werden kann,
wird sie erst aufgrund ihrer tatsächlichen
Verwirklichung zur Demokratisierungsmass-
nahme.

Flingegen werden früher auf die eine oder
andere Weise geahndete, jetzt aber
stillschweigend zugelassene Forderungen dieser
Art als - der Glasnost zuzuschreibende -
Liberalisierungsmassnahmen gewertet.

Durch diese rigorose Unterscheidung versuchen

wir auch, der laufenden Verwechslung
von «Glasnost» und «Demokratisierung» zu
begegnen.

Die verschiedenen Reformbereiche

Unsere SOI-Equipe bearbeitet den Stoff
nach einer vorgegebenen sektoralen Einteilung

(zum Beispiel nach Machtstrukturen,
Menschenrechten, Innen- und Aussenwirt-
schaft, Aussenpolitik), aber im Zeitbild
erscheinen lediglich die jeweiligen und die
jeweils bis dahin gesamthaften prozentualen
Anteile an Fortschritten und Rückschritten,
versehen mit einigen Angaben über die im
betreffenden Monat notierten Schwergewichte

in den verschiedenen Bereichen,
seien es nun Fortschritte oder Rückschritte.

Gewichtung und Vollständigkeit

Unsere additive Methode gestattet keine
Gewichtung der erkannten Veränderungen.
Eine solche vorzunehmen wäre allzu
problematisch und würde zudem ins Gebiet der
kommentierenden Berichterstattung
übergreifen.

Die registrierten Bewegungen erheben auch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
Auswahl, Zeitpunkt der Berücksichtigung und

sektorale Überschneidungen können hier
Probleme schaffen ; ebenso Folgeerscheinungen

einer Neuerung: Der Fortschrittsmeldung

über ein demokratisierendes Gesetz
etwa müssten mehrere Rückschrittsmeldungen

folgen, wenn Bestimmungen daraus
nicht eingehalten würden. Dies festzustellen
ist nicht immer möglich. Ferner können sich
in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in
Kultur und Wissenschaften, sehr wohl Ereignisse

abspielen, die als Reformen zu werten
wären; doch dringen sie des öfteren nicht an
die Öffentlichkeit und Finden somit in
unsere Statistik nicht Eingang.

Tendenzen

Die Auflistung von positiven und negativen
Neuerungen nach den Kriterien Rationali¬

sierung, Liberalisierung und Demokratisierung

erlaubt immerhin, den Nachweis
periodischer Tendenzen zu erbringen, die sonst
oft im Schatten von Schlaglichtern stehen
und deshalb wenig bemerkt werden. Je länger

die Beobachtungen geführt werden,
desto besser zeigen sie, in welche Richtung
die führungsabhängigen Reformen in der
Sowjetunion weisen.

Angekommen bei der 380. Registrierung von
Veränderungen in der Sowjetunion seit
Beginn der Ära Gorbatschow, möchten wir
nun, wie gesagt, unsere Leser über den Gang
dieser Entwicklung periodisch unterrichten,
dies jeweils in der Form von Zwischenergebnissen,

wie wir sie auf der vorgehenden Seite
heute erstmals veröffentlichen.
Harald de Courten und Christian Briigger

AUS DEM SOI

Communiqué

Der Anwalt von Peter Sager hat folgendes
Communiqué der Presse zugestellt:

Die obergerichtliche Verurteilung zweier
«mosquito»-Redaktoren wegen übler Nachrede

zum Nachteil von Nationalrat Peter
Sager, Bern, ist jetzt rechtskräftig geworden.
Die beiden Journalisten haben die seinerzeit
eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde an das

Bundesgericht zurückgezogen. Sie sind somit
zur Zahlung einer Busse von je 1000 Franken,

solidarisch zur Zahlung der Verfahrenskosten

von 1110 Franken, einer
Genugtuungssumme von 3000 Franken an Nationalrat

Sager, der Anwaltskosten Sagers von
7000 Franken sowie zur Veröffentlichung
des Urteils in der nächsten «mosquito»-Aus-
gabe verpflichtet.

Der Prozess wurde angestrengt, weil die beiden

Journalisten Sager als CIAgenten im
Nationalrat bezeichnet und der Komplizenschaft

mit Mördern bezichtigt hatten. Das
Obergericht hatte sowohl den Wahrheits- als
auch den Gutglaubensbeweis der Angeschuldigten

als misslungen beurteilt. Die
Genugtuungssumme wurde so hoch angesetzt, weil

das Gericht den Angriff als besonders
schwere Persönlichkeitsverletzung mit der
Folge einer besonders starken seelischen
Unbill betrachtet.

Die Wiederholung dieser üblen Nachrede
am Zürcher Alternativradio LoRa war zuvor
schon von der Unabhängigen Beschwerdeinstanz

gerügt worden.

Trotzdem hat der Berner SP-Nationalrat
Professor Richard Bäumlin als Reaktion auf
das obergerichtliche Urteil in einer Sitzung
der nationalrätlichen Kommission für
auswärtige Angelegenheiten die Anschuldigungen

gegen Nationalrat Sager schriftlich
wiederholt, weshalb Sager zwecks Klageerhebung

die Aufhebung der parlamentarischen
Immunität von Nationalrat Bäumlin
beantragte. Die Petitions- und Gewährleistungskommission

hat allerdings gemäss der üblichen

Gepflogenheit die Aufhebung der
Immunität abgelehnt, weil die Äusserungen
in einer Kommissionssitzung gemacht worden

sind. Somit kann sich niemand gutgläubig

auf die Behauptungen Bäumlins berufen.
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